
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5/2024 
 Hochwasserschäden → Ausnahmen für bestimmte ÖPUL-Maßnahmen 
 laufend aktuelle Weiterbildungstermine? → WhatsApp-Kanal abonnieren! 
 MFA 2025, Änderungen (GAP, ÖPUL) und Infos zur BBK-Hilfestellung 
 Bodennah ausgebrachte/separierte Gülle – Korrektur bis 30. Nov. möglich! 
 Erste Niederlassung/Invest-Förderung, wichtige Hinweise auf Seite 8, 9  
 Mindestbodenbedeckung unverändert (GLÖZ 6) 
 Weiterbildung Mehr Erfolg im Kuhstall → 3 h EBB- und TGD-Anerkennung 
 

 
Hier geht’s 
zum WhatsApp-ABO! 
 

Lilienfeld und St. Pölten 

                    5/2024 
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BBK St. Pölten 
 

SVS Sprechtage 
 

SVS-Kundencenter Neugebäudeplatz 1, 
3100 St. Pölten 
 

Mo. bis Do., 7.30 bis 14.30 Uhr 
Fr., 7.30 bis 13.30 Uhr 
 

Hinweis! Nutzen Sie für bäuerliche SV-Anlie-
gen bevorzugt den Mi. oder Fr. als Sprechtag.  
 

Voranmeldung erforderlich, online unter 
svs.at/termine od. unter Tel. 050 808 808 od. 
über die BBK unter 05 0259 41600 
 

 

Rechts-/Steuerberatung 
 

 

jeden Dienstag-Vormittag ab 8.30 Uhr in der LK 
NÖ, tel. Terminvereinbarung unter 05 0259 
27000 erforderlich! 

 

 

 
 

Kammerobmänner am Wort 
 

Rudolf Buchner, BBK Lilienfeld 
 

Geschätzte Bäuerinnen und Bauern! 
 

Die verheerenden Unwetter von Mitte Septem-
ber haben gewaltige Spuren der Verwüstung 
hinterlassen und viele Familien in existenzielle 
Nöte gebracht. Einmal mehr hat uns die Natur 
gezeigt, wie negativ sich der Klimawandel auch 
auf die Land- und Forstwirtschaft auswirkt und 
es immer schwieriger wird, daraus seinen Le-
bensunterhalt zu erzielen. Inmitten dieser Kata-
strophe ist jedoch die Solidarität unserer Lands-
leute, der unermüdliche Einsatz unserer Frei-
willigen Feuerwehren und Einsatzkräften her-
vorzuheben, die in dieser Zeit übermenschli-
ches geleistet haben.  
Es wird noch einige Zeit dauern und viel Zu-
sammenhalt und Ausdauer brauchen, bis die 
Schäden beseitigt sind und hoffentlich wieder 
Normalität einkehrt.  
 

Die Berater:innen der BBK Lilienfeld und der 
BBK St. Pölten sind bis Ende Okt. sehr intensiv 
als Schadensschätzer:innen in den Gemeinde-
Schadenskommissionen eingebunden. Ich er-
suche daher um Verständnis, wenn es bezüg-
lich Beratungsterminen in den BBK‘n zu Verzö-
gerungen bzw. Verschiebungen kommt. 
 

Das Jahr neigt sich in schnellen Schritten wie-
der dem Ende zu, und die nächste MFA-Ab-
gabe steht bevor. Ab 4. November geht es los. 
Jeder Betrieb, der in der Vergangenheit einen 
MFA über die BBK abgegeben hat, wird auch 
dieses Jahr zu einem Termin in der BBK einge-
laden. Es gibt heuer neue Luftbilder, die allen, 
die der bei der AMA eine E-Mail-Adresse hin-
terlegt haben, elektronisch zugesandt werden. 
Bitte bereitet Euch gut vor und nehmt vor allem 
auch die zugesandten Termine wahr, damit je-
der die gleiche Chance auf die notwendige Un-
terstützung durch unsere Berater:innen erfährt. 
 

Ich wünsche Euch viel Kraft und trotzallem, ei-
nen positiven Blick nach vorne.  
 

Rudolf Buchner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBK Lilienfeld 
 

Rechtsberatung 

 

23. Okt., 27. Nov. u. 18. Dez.  
13 bis 15 Uhr, Voranmeldung 05 0259 41000     
 

SVS Sprechtage 
 

24. Okt., 14. Nov. u. 12. Dez. 
8.30 bis 12 Uhr u. 13 bis 15 Uhr 
Anmeldung erforderlich unter svs.at/termine 
od. unter Tel. 050 808 808 od. über die BBK 
unter 05 0259 41000 
 

 

Achtung! 
 

 

Beide BBK’n sind am 5. Dez. nachmittags ge-
schlossen. 

Viehmarkttermine Bergland  
 

Kälbermarkt Bergland: 
10. u. 24. Okt., 7. u. 21. Nov., 5. u. 19. Dez. 
 

Zuchtrinderversteigerung:  
16. Okt., 13. Nov., 11. Dez. u. 22. Jän. 2025 
 

Aktuelle Infos unter www.noegenetik.at unbe-
dingt beachten (Sperrzone)! 

Anmeldungen für Beratungstermine unter: 
05 0259 41000 BBK Lilienfeld 
05 0259 41600 BBK St. Pölten 

http://www.noegenetik.at/
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Hochwasserschäden 
 

Ausnahmen wegen Hochwasser 
für bestimmte ÖPUL Maßnahmen! 
 

Aufgrund der enormen Niederschlagsmengen 
gibt es für Schäden auf LN-Flächen durch Ver-
schlämmung, Vermurung und Abschwemmun-
gen sowie durch Wassersättigung der Böden 
folgende Ausnahmen:  
 

 Lockerung von Anbaufristen für Zwischen-
früchte: geringfügige Überschreitungen wer-
den akzeptiert, sofern der Anbau zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt nachgeholt und 
eine flächendeckende Begrünung erreicht 
wird. Betrifft: 
→ Begrünung von Ackerflächen - Zwischen-

fruchtanbau: noch nicht angelegte Begrü-
nungen der Var. 5 mit Frist 20. Sept. 

→ Begrünung von Ackerflächen - System Im-
mergrün: Zeiträume für den Folgeanbau 
von Zwischenfrüchten (30 Tage) oder 
Hauptkulturen (50 Tage) 
  

Achtung! 80% Mindestbodenbedeckung bleibt 
weiterhin aufrecht! 
 

  Keine gesonderte Meldung erforderlich bei: 
→ Nicht-Einhaltung der Ernteverpflichtung 

im ÖPUL und AZ für noch am Feld ste-
hende Kulturen (zB umgeknickter, vermur-
ter Mais) 

→ Erneuerung/Rekultivierung von Flächen 
mit mehrjähriger Verpflichtungsdauer (zB 
Grünbrache DIV) 

→ Nicht-Einhaltung einer flächendecken-
den Begrünung bereits angelegter und 
bereits beantragter Begrünungen (Saatgut 
ist abgeschwemmt od. Samen können auf-
grund von Verschlämmungen nicht durch-
keimen) 

 

 Einzelbetriebliche Meldung für die Anerken-
nung der höheren Gewalt notwendig bei: 
→ Zerstörung von mind. 3 punktförmigen 

Landschaftselementen oder 1 GLÖZ- LSE 
→ (nicht rekultivierbare) Flächenverluste 

durch Flussausweitungen u. Muren 
→ Umstände, die beantragte Tiere in ver-

schiedenen Fördermaßnahme betreffen 
→ Nicht-Einhaltung von Naturschutzauflagen 
→ Verlust von Unterlagen 

 

Achtung, Meldung online im eAMA! 
 

Eine Meldung über die nicht-landwirtschaftliche 
Nutzung von Flächen ist nicht erforderlich (zB 
Wiederherstellung bei Muren, Sanierung von 
Dämmen)! 

WhatsApp-Kanal der BBK‘n 
 

Jetzt abonnieren, 
und laufend über wichtige Weiterbildungs-
termine informiert sein!  
 

Bewerbungen von Weiterbildungsveranstaltun-
gen im Kammerrundschreiben sind aufgrund 
der begrenzten Auflagezahl nicht immer zeit-
nah möglich und werden daher schon oft Wo-
chen im Voraus angekündigt. So kann es vor-
kommen, dass Termine für wichtige bzw. ver-
pflichtenden Weiterbildungen (zB ÖPUL, 
Pflanzenschutzsachkunde) trotz Absicht zur 
Teilnahme, aufgrund der noch nicht gegebenen 
Dringlichkeit, wieder vergessen werden. 
 

Die BBK’n Lilienfeld und St. Pölten haben daher 
einen WhatsApp-Kanal eingerichtet, über wel-
chen wir Sie auf entsprechende Weiterbil-
dungsveranstaltungen kurz vor Anmelde-
schluss nochmals aufmerksam machen bzw. in 
Erinnerung rufen wollen. 
 

Diesen WhatsApp-Kanal können Sie ganz ein-
fach über den unten angeführten QR-Code 
abonnieren, natürlich kostenlos. Bitte nutzen 
Sie dieses Service! 
 

 

Mehrfachantrag/ÖPUL 
 

Antragstellung MFA 2025 
und Einstieg in ÖPUL-Maßnahmen! Hilfe-
stellung durch die BBK ab 4. Nov. 2024! 
 

Der Antragszeitraum für den Mehrfachantrag 
2025 ist zwischen 4. Nov. und 15. April 2025! 
Bei Einstieg in neue ÖPUL-Maßnahmen ist der 
MFA 2025 bis spätestens 31. Dez. zu stellen. 
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→ Termine für Hilfestellung in der BBK! 
Zusendung eines Termins durch die BBK und 
Beginn der Hilfestellung in der BBK ab 4. Nov., 
vorerst jedoch für Grünlandbetriebe und Neu-
einsteiger:innen in ÖPUL-Maßnahmen. 
 

Eigenantragsteller:innen, die für den MFA 2025 
auch die Dienstleistung der BBK beanspruchen 
wollen → Termin mit BBK ab 4. Nov. verein-
baren!  
 

Hinweis! Ab 2025 fällt die Verpflichtung, 4% 
der Ackerflächen stilllegen zu müssen (Ach-
tung, UBB/BIO Betriebe → 7% DIV weiterhin 
erforderlich!). Stattdessen kann aber an einer 
neuen ÖPUL-Maßnahme teilgenommen wer-
den, die eine freiwillige Stilllegung mit zusätz-
licher Prämienabgeltung vorsieht. 
 

Im Bezirk St. Pölten betrifft das ca. 700 Acker-
baubetriebe, die nun die Möglichkeit haben, in 
diese neue ÖPUL-Maßnahme einzusteigen, 
sofern sie auch weiterhin Ackerflächen (max. 
4%) stilllegen wollen.  Da der Antrag dafür bis 
31. Dez. gestellt sein muss, sind für die Ter-
mine zur Hilfestellung in der BBK St. Pölten im 
Herbst (ab 4. Nov.) schwerpunktmäßig für 
diese 700 Ackerbaubetriebe vorgesehen. 
 

Diese Betriebe erhielten zwischenzeitlich ein 
Anschreiben mit der Bitte um Rückmeldung, 
falls man nicht an dieser ÖPUL-Maßnahme teil-
nehmen will. Dadurch freiwerdende Termine 
werden wie im vergangenen Jahr bzw. in der 
BBK Lilienfeld generell an Grünlandbetriebe 
vergeben. 
 

→ Siehe dazu auch die Beiträge Gemeinsame 
Agrarpolitik und Änderungen ÖPUL 
 

Wichtig! Die Teilnahme an weiteren ÖPUL-
Maßnahmen und bestimmten Zuschlägen ist 
nur möglich, wenn diese ebenfalls im Mehrfach-
antrag 2025 bis spät. 31. Dez. beantragt wer-
den. 
Unter anderem ist auch ein Neueinstieg not-
wendig, wenn die Maßnahme nicht gültig zu-
stande gekommen ist, zB Mulchsaat, boden-
nahe Gülleausbringung, …  
→ Um für einen Termin in der BBK rechtzeitig 
vorgemerkt zu werden, ersuchen wir um telefo-
nische Voranmeldung: 
 BBK Lilienfeld, Tel. 05 0259 41000 
 BBK St. Pölten, Tel. 05 0259 41600 
 

Achtung! Für die Teilnahme an mehrjährigen 
Maßnahmen (zB UBB, BIO, Erosionsschutz 
Acker, Naturschutz, HBG, …) besteht heuer 
die letzte Einstiegsmöglichkeit. 

 

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 
Änderungen ab MFA 2025 
 

 Acker-Grünbrache (GLÖZ 8) nicht mehr 
verpflichtend! 
 

Im Rahmen der Änderungen zum GAP-Stra-
tegieplan wird die 4 %-Stilllegungsverpflich-
tung gestrichen. Stattdessen kann freiwillig 
an der neuen, einjährigen ÖPUL-Maßnahme   
Nicht produktive Ackerflächen (NPA) und 
Agroforststreifen teilgenommen werden. 
Die Auflagen dieser ÖPUL-Maßnahme sind    
ident zur bisherigen GLÖZ 8-Bracheverpflich-
tung (Grünbrache NPF: u.a. 50% Häckseln 
frühestens ab 1. Aug.).  
 

Die variable Prämienhöhe der Öko-Regelung 
bewegt sich je nach verfügbaren Mitteln zwi-
schen 350 bis 450 € pro ha/Jahr für max. 4% 
Grünbrache-Flächen (weitere Details dazu 
unter Änderungen ÖPUL). 

 
 Erleichterung für Betriebe unter 10 ha, gilt 

bereits ab 2024! 
 

Kleinbetriebe mit weniger als 10 ha landwirt-
schaftlicher Nutzfläche müssen bestimmte 
GLÖZ Auflagen nicht mehr einhalten. Das 
betrifft die Erosionsminderung (GLÖZ 5), 
die Mindestbodenbedeckung (GLÖZ 6) und 
die Fruchtfolgeauflagen (GLÖZ 7).  

 
 Zwei Möglichkeiten bei der Fruchtfolge! 

 

Möglichkeit 1 (wie bisher): 
→ größte Kultur max. 75% der Ackerfläche, 

aber 
→ jährlicher Fruchtfolgewechsel auf mind. 

30% der Ackerfläche und 
→ max. 3 Jahre in Folge die gleiche Kultur auf 

derselben Fläche 
 

Möglichkeit 2 (neu): 
→ von 10 bis 30 ha Ackerfläche, mind. 2 

Hauptkulturen, größte Kultur max. 75% 
der Ackerfläche 

→ ab 30 ha Ackerfläche, mind. 3 Hauptkul-
turen, größte Kultur max. 75% der Acker-
fläche, beide größten Kulturen zusammen 
max. 95% der Ackerfläche 
 

  Davon ausgenommen sind: 
→ Bio-Betriebe 
→ Betriebe mit weniger als 10 ha Ackerfläche 
→ Betriebe über 75% Feldfutter, Brachen 

und/oder Leguminosen am Acker 
→ Betriebe mit einem Grünlandanteil von 

mind. 75% an der gesamten LN 
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Hinweis, die rechtlich gültige Genehmigung 
der GAP-Änderungen liegt erst vor, wenn die 
novellierte Verordnung und die aktualisierte 
ÖPUL-Sonderrichtlinie in Österreich veröffent-
licht sind. Damit ist aber vor Beginn der MFA 
2025-Abwicklung zu rechnen. 

 

Änderungen ÖPUL  
höhere Prämien ab 2024, Anpassungen und 
neue Zuschläge ab 2025 
 

 Erhöhung der Prämiensätze um mind. 8%! 
 

Die ÖPUL-Prämiensätze werden um jeden-
falls 8% ab 2024 angehoben, ausgenommen 
bei Maßnahmen mit jährlich variablen Prä-
miensätzen (Öko-Regelung) wie zB Begrü-
nung Zwischenfrucht, System Immergrün, …   

 
 neue ÖPUL-Maßnahme „Nichtproduktive 

Ackerflächen (NPA) u. Agroforststreifen“ 
 

Diese einjährige (keine 5-jährige Verpflich-
tung) Maßnahme wird aufgrund des Wegfalls 
der GLÖZ 8 Stilllegungsverpflichtung angebo-
ten. 
 

→ Nichtproduktive Ackerflächen (NPA): 
Die Auflagen sind ident zu bisherigen 
GLÖZ 8 Grünbrachen:  
 Anlage bis 15. Mai  
 Selbstbegrünung zulässig  
 ganzjähriges Nutzungsverbot  
 mind. 1x in zwei Jahren Häckseln/Mul-

chen, 50% frühestens ab 1. Aug.  
 keine Düngung, kein Pflanzenschutz  
 Umbruch frühestens am 15. Sept. bzw. 

am 1. Aug., wenn Winterung oder Zwi-
schenfrucht angebaut wird 

 Prämienhöhe: 350 – 450 € pro ha/Jahr 
für max. 4% Grünbrache-Fläche (keine 
Mindestbrachefläche-Verpflichtung) 

 

→ Beantragung bis 31. Dez. erforderlich! 
 

→ Agroforststreifen: 
Direkt an Ackerflächen angrenzende Ge-
hölzstreifen, die ab 2020 neu angelegt 
wurden und auf denen Gehölze gepflanzt 
wurden, die nicht auf einer definierten Ne-
gativliste stehen (Achtung! Spezialkultu-
ren, wie Intensivobst- oder Energieholzflä-
chen, zählen nicht als Agroforststreifen). 
Anforderungen: 
 durchschnittliche Breite von mindestens 

2, jedoch maximal 10 Metern 
 pro 100 Laufmeter mind. 10 bis max. 25 

Bäume  

 max. Baumabstand in der Reihe von 15 
Metern  

 Pflanzung von Sträuchern zwischen den 
Bäumen zulässig 

 Prämienhöhe: 600 – 800 € pro ha/Jahr 
 auch für UBB- und BIO-Betriebe möglich  

 

→ Beantragung bis 31. Dez. erforderlich! 

 
 Anpassungen bei den Begrünungsmaß-

nahmen 
 

→ Zwischenfruchtanbau:  
flexible Gestaltung der Variante 1, d.h., 
Anlage der Begrünung mit 5 Mischungs-
partnern aus mind. 2 Pflanzenfamilien bis 
spät. 10. Aug.  

Mindestbegrünungszeitraum von 70 Tagen 
und frühester Umbruch 15. Sept., Befah-
rungsverbot bis inkl. 14. Sept., nachfolgen-
der, verpflichtender Anbau einer Haupt-
kultur im Herbst bleibt bestehen. 
Bsp.: Anbau am 20. Juli 2025 → frühester 
Umbruch 28. Sept. 2025 

 

→ System Immergrün:  
nach dem 20. Sept. 2025 (bis spät. 15. 
Okt.) müssen angebaute Zwischenfrüchte 
überwiegend winterhart sein (über 50% 
winterharte Zwischenfrüchte im Bestand), 
aber keine Vorgabe zur Anzahl der Mi-
schungspartner. 
Zwischenfrüchte, die bis 20. Sept. ange-
baut werden, Vorgabe von mind. 3 Mi-
schungspartnern aus 2 Pflanzenfamilien. 

 
 inhaltliche Änderungen bei UBB und BIO 
 

→ Anbaudiversifizierung Ackerflächen:  
ab 5 ha Ackerfläche max. 75% Getreide 
und Mais und keine Kultur mehr als 55% 
ausgenommen Ackerfutter und, neu ab 
2025, Grünbrache und Spargel. 

 

→ Acker-Biodiversitätsfläche ab 5 ha: 
zur Erfüllung der feldstücksbezogenen An-
lageverpflichtung von mind. 15 Ar können 
zukünftig auch Agrofortstreifen angerech-
net werden. 

 

→ Acker-Biodiversitätsflächen: 
Reinigungsschnitt bei neu angelegten DIV-
Flächen gegen Beikräuter vor 1. Aug. 
möglich (zählt nicht zur max. 2-maligen 
Pflege), Beweidung ab 1. Aug. möglich 

 

→ Grünland-Biodiversitätsflächen: 
Entfall der Aufzeichnungsverpflichtung bei 
DIVNFZ (nutzungsfreier Zeitraum von 9 
Wochen) 
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→ neue Zuschläge für:  
 das Aufstellen von Pheromonfallen ge-

gen den Rübenderbrüssler: 150 €/ha 
  artenreiches und regionales Saatgut am 

Acker (DIVRS) mit Häckseln frühestens 
ab 1. Okt.: 324 €/ha 

  Altgrasstreifen am Grünland (DIVAGF): 
150 €/ha 

 
 inhaltliche Änderungen nur bei BIO 
 

→ Zuschlag Kreislaufwirtschaft für Acker-
futter und Futterleguminosen (für Tierhalter 
< 1,4 RGVE und Nicht-Tierhalter) wenn 
mind. 15% Ackerfutter am Acker: 40 €/ha. 
 

→ Zuschlag Kreislaufwirtschaft für Grün-
land (für Tierhalter < 1,4 RGVE) wenn 
mind. 8% DIV od. artenreiches Grünland 
(AGL): 40 €/ha. 
 

→ Zuschlag für Transaktionskosten: 400 € 
am Betrieb 

 

→ wenn erosionsgefährdete Kultur auf Schlä-
gen ab 10% Hangneigung ohne Erosions-
schutz Acker → nur mehr halbe BIO-Prä-
mienkürzung. 

 
 sonstige Änderungen ab 2025 bei weiteren 

ÖPUL Maßnahmen 
 

→ Bodennahe Gülleausbringung:  
neuer Zuschlag auf gesamter Ackerfläche 
bei stark stickstoffreduzierter Fütterung 
von Schweinen: 54 €/ha (mind. 1 GVE 
Schweine/ha). 

 

→ Beantragung bis 31. Dez. erforderlich! 
 

→ Erosionsschutz Acker:  
Ausweitung der Untersaaten auf Mais und 
Sorghum: 81 €/ha, 97 €/ha für Bio. 

 

→ Erosionsschutz Obst/Wein/Hopfen: 
einjährige Maßnahme mit fixer Prämie:  
270 €/ha. 
 

→ Humuserhalt und Bodenschutz auf um-
bruchsfähigem Grünland: 
Zuschlag für artenreiches Grünland (AGL) 
und einmähdige Wiesen auch auf Flächen 
ab 18% Hangneigung mit 162 €/ha. Neue 
Prämie für Zuschlag AGL unter 18% 
Hangneigung mit 262 €/ha. 

 

→ Almbewirtschaftung:  
neuer Zuschlag für die Erstellung eines 
Weideplanes, 4-stündige Weiterbildung 
bis 15. Juli 2025 erforderlich: 20 €/ha für 
max. 20 ha. 
 

→ Beantragung bis 31. Dez. erforderlich! 

→ Tierwohl Stallhaltung Rinder und 
Schweinehaltung:  
Stallskizze und Belegungsplan müssen 
nicht mehr am Betrieb aufliegen. Zuschlag 
für Festmistkompostierung zukünftig 
auch bei Tierwohl Schweinehaltung mög-
lich: 21 €/am Tierwohl teilnehmenden GVE  

 

→ Beantragung bis 31. Dez. erforderlich! 

 

Nochmaliger Hinweis! Auch Einstiege in an-
dere, zusätzliche ÖPUL-Maßnahmen (UBB, 
BIO, Naturschutz, …) müssen bis spät. 31. 
Dez. beantragt werden → siehe Antragstel-
lung MFA 2025, Seite 4 

 

Info-Webinar zum MFA 2025 
mit Neuerungen/Änderungen zu ÖPUL und 
GAP 
 

Inhalt 
▪Wegfall Bracheverpflichtung ▪neue ÖPUL-
Maßnahme „Nichtproduktive Ackerflächen und 
Agroforststreifen“ ▪Möglichkeiten bei Frucht-
folgeauflage ▪Änderungen UBB/BIO ▪Änderun-
gen ÖPUL Zwischenfrucht und System Immer-
grün ▪neue Zuschläge 
 

Vortragende 
DI Brunner, Ing. Doppel, DI Ebenberger, DI 
Karnholz (alle OE Lilienfeld-St. Pölten) 
 

Termin/Ort 
6. Nov., 19.30 Uhr, Online 
 

Anmeldung bis 30. Okt. unter 05 0259 41600 
bzw. 41000  
 

Hinweis! Aufzeichnung kann anschließend auf 
der BBK Homepage angesehen werden.  

 

Individuelle Beratung in der BBK 
 

Wollen Sie persönlich über das Maßnahmen-
angebot (Direktzahlungen, ÖPUL) mit den 
Neuerungen ab MFA 2025 informiert bzw. be-
raten werden, vereinbaren Sie einen Termin in 
der BBK: 
 

 BBK Lilienfeld, Tel. 05 0259 41000 
 BBK St. Pölten, Tel. 05 0259 41600 
 

Neue Luftbilder zum MFA 2025 
Übermittlung der Hofkarten 
 

Antragsteller:innen, deren Email-Adresse der 
BBK bekannt ist, erhalten voraussichtlich ab 
November von der LK NÖ ein Email mit einem 
Link zu ihrer neuen Hofkarte (Luftbild aus 
2023). 
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Bitte diese überprüfen und erforderliche Ände-
rungen im Zuge der MFA 2025-Abgabe (Hilfe-
stellung in der BBK) bekanntgeben. 
 

Nach erfolgter Digitalisierung im Zuge der An-
tragstellung kann auf Wunsch gegen einen 
Kostenbeitrag die aktualisierte Hofkarte aus-
gedruckt werden. 
 

Betriebe mit neuer Email-Adresse können 
diese unter office@lilienfeld.lk-noe.at oder 
office@poe.lk-noe.at bekannt geben. 
 

Korrektur Güllemengen 2024 
 

Bodennah ausgebrachte Güllemengen, sowie 
separierte Güllemengen können bis spätestens 
30. November korrigiert bzw. ergänzt werden.  
 

Um die Hilfestellung der BBK für eine Korrektur 
in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie uns 
bis spät. 28. November 
 

Waldwirtschaft 
 

Wertholzsubmission 2025 
in Heiligenkreuz im Wienerwald 
 

Vor allem sehr starke u. aufgrund der schwieri-
gen Marktlage nur schöne Qualitäten von Laub-
hölzern (besonders Eiche MDM 50cm+ o.R.) 
anbieten.  
 Sägerundholz muss auf Blochlängen (Min-

destlänge 2,5 m exkl. Überlänge in 50 cm Stu-
fen steigend) ausgeformt sein (max. Länge      
6 m und Übermaß) 

 Furnierholz bitte von 2,5 m aufwärts (10 cm 
Stufen) ausformen (max. Länge 6 m und 
Übermaß) 

 Übermaß mind. 15 cm 
 nicht zugelassen: Rotbuche, Weißbuche, 

Birke, Linde, Zerreiche, Schwarzerle, Platane, 
Mehlbeere, Zwetschke, Apfel 
 

Bei Interesse bis spät. 29. Nov. Kontakt mit Ih-
rer Bezirksbauernkammer aufnehmen. 
 

Achtung! Das Holz muss bis 2. Dez. geschlä-
gert sein. 
 

Betriebswirtschaft 
 

Pauschale Teilauszahlung 
Antragsfrist bis 31. Okt. verlängert! 
 

Bei der Investitionsförderung LE 2023-27 gibt 
es die befristete Möglichkeit, eine pauschale 
Teilauszahlung zu beantragen, sofern ein Teil 
der Investitionen umgesetzt ist und die Geneh-
migung des Förderantrages vorliegt.  

Die vereinfachte Antragstellung erfolgt über die 
digitale Förderplattform (DFP). Die Rechnungs- 
und Zahlungsbelege zu den bereits (teilweise) 
umgesetzten Projektteilen müssen spätestens 
mit dem ersten regulären Zahlungsantrag vor-
gelegt werden.  
Die pauschale Teilauszahlung beträgt bis 50% 
des Förderbetrags lt. Genehmigungsschreiben, 
der auf den bereits umgesetzten Projektteil (Ak-
tivität) entfällt, jedoch max. 150.000 €. 
 

Investitionsförderung 
Anträge in der Periode LE 2014-20 
 

Die Frist zur Umsetzung genehmigter Förder-
anträge aus der Periode LE 2014-20 endet mit 
2024. Vorhaben müssen bis spät. 31. Dez. ab-
geschlossen sein (od. etwaige frühere Daten lt. 
Genehmigungsschreiben). Bauliche Vorhaben 
benötigen dafür eine Fertigstellungsmeldung 
der Gemeinde (Baubehörde).  
 

Zahlungsanträge zur Abrechnung der Investiti-
onsförderung müssen bis 31. März 2025 in der 
Förderstelle eingelangt sein.  
Nicht fristgerecht umgesetzte Vorhaben und zu 
spät vorgelegte Zahlungsanträge können nicht 
berücksichtigt werden und führen zu einer Ab-
lehnung des Förderantrages! 
 

Achtung, kann ein Vorhaben nicht firstgerecht 
umgesetzt werden, empfiehlt es sich, den An-
trag zu stornieren. Mitunter ist eine neuerliche 
Antragstellung in der aktuellen Förderperi-
ode LE 2023-27 möglich. Dazu unbedingt die 
BW-Berater:in kontaktieren. 

 

Existenzgründungsbeihilfe 
Anträge in der Periode LE 2014-20 
 

Jungübernehmer:innen, die die Existenzgrün-
dungsbeihilfe in der letzten Förderperiode (bis 
31. März 2023) angesucht u. den 2. Zahlungs-
antrag noch nicht eingereicht haben, wurden 
mittels Anschreiben zur Vorlage aufgefordert. 
Unbedingt die Fristen lt. Genehmigungsschrei-
ben beachten! → nach Erhalt des Schreibens, 
2. Zahlungsantrag umgehend einreichen! 
 

Investitionsförderung (LE 2023-27) 
Digitale Förderplattform (DFP) - Emails  
Beachten! 
 

Mit Beginn der neuen Förderperiode LE 2023-
27 erfolgte der Umstieg zur Digitalen Förder-
plattform (DFP). Antragstellungen können nur 
mehr online über die DFP erfolgen. Ein Zustieg 
ist ausschließlich mit ID-Austria möglich! 

mailto:office@lilienfeld.lk-noe.at
mailto:office@poe.lk-noe.at
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Nachforderungen, Genehmigungen/Ablehnun-
gen werden von der Förderstelle/AMA nur on-
line in der DFP übermittelt. Antragsteller:innen 
werden per Mail informiert. → unbedingt regel-
mäßig Email-Konto kontrollieren. 

 

Erste Niederlassung (LE 2023-27) 
Aufzeichnungsbonus 
 

Erinnerung! Junglandwirt:innen, die beim An-
trag auf 1. Niederlassung den Aufzeichnungs-
bonus angesucht haben, nicht vergessen, die 
Kennzahlen rechtzeitig innerhalb von 6 Mo-
naten nach Ablauf des jeweiligen Aufzeich-
nungsjahres in die DFP hochzuladen. 
 

Empfehlung: Webinar Aufzeichnungsbonus 
am 30. Okt. (siehe dazu Beitrag Weiterbildung) 
 

Pflanzenbau 
 

Häckseltermine Begrünung 
Fristen beachten!  
 

Zwischenfruchtbegrünungen (auch bei ÖPUL-
Maßnahme System Immergrün) können unter 
der Voraussetzung eines weiterhin bestehen-
den flächendeckenden Begrünungsbestan-
des gehäckselt oder gemulcht werden. Auch 
ein Anwalzen (keine Messerwalze, da zu star-
ker Bodeneingriff) ist möglich.  
  

Als frühestmöglicher Häckseltermin gilt für die 
Varianten 2 bis 6 und im System Immergrün 
der 1. Nov. Begrünungen der Variante 1 kön-
nen ab 1. Okt. gehäckselt werden. 
 

N-Dünger-Ausbringung im Herbst 
Verbotszeiträume beachten  
 

Verbotszeiträume für leichtlösliche N-haltige 
Dünger wie N-Mineraldünger, Gülle, Jauche, 
Legehühnerfrischkot, Biogasgülle und Klär-
schlamm: 

 

→ Ackerflächen: Ausbringungsverbot ab 
Ernte der Hauptfrucht bis 15. Feb. des 
Folgejahres!  

 

Ausgenommen davon und somit zulässig ist 
eine N- Düngung bis 31. Okt. 
▪ bei Raps, Gerste oder Zwischenfrüchten, 
wenn der Anbau bis 15. Okt. erfolgt ist. 
▪ bei im Folgejahr zu erntenden od. mehrjäh-
rige Gemüsekulturen u. Blühkulturen, die zur 
Saatgutvermehrung od. Heil- und Gewürz-
pflanzennutzung verwendet werden (zB 
Kümmel, Fenchel) sowie Erdbeeren, wenn 
der Anbau bis 31. Aug. erfolgt ist.  

 

Die N-Menge ist dabei mit 60 kg N ab Lager 
(bisher galt N-feldfallend) begrenzt!  
 

Hinweis, für Durumweizen, Raps, Gerste und 
Kulturen unter Vlies/Folie ist eine Düngung ab 
1. Feb. zulässig.  

 

→ Grünland und Ackerfutterflächen: Aus-
bringungsverbot von 30. Nov. bis 15. Feb. 
des Folgejahres. Bei Düngung ab 1. Okt. bis 
29. November ist die N-Menge ab Lager mit 
60 kg N/ha begrenzt! 

 

→ Wein-/Obstbauflächen: Ausbringungsver-
bot v. 15. Okt. bis 15. Feb. des Folgejahres 

 
 

Verbotszeitraum für langsam lösliche N-hal-
tige Dünger wie Festmist, Legehühnertrocken-
kot, Kompost und Carbokalk:  

 

→ alle Flächen: von 30. Nov. bis 15. Feb. 
des Folgejahres. 

 

Einarbeitung von Düngemitteln  

auf LN ohne Bodenbedeckung 
 

Auf Ackerflächen ohne Bodenbedeckung 
sind Gülle u. Jauche sowie Geflügelmist u. nicht 
entwässerter Klärschlamm unverzüglich, je-
doch spät. innerhalb von 4 Stunden einzuar-
beiten. Die Einarbeitungsfrist beginnt mit der 
Beendigung des Ausbringungsvorgangs auf 
dem Schlag. 
 

Die Einarbeitungsfrist von 4 Stunden darf über-
schritten werden bei Nichtbefahrbarkeit des 
Bodens infolge nicht vorhersehbarer Witte-
rungsereignisse, die nach bzw. während der 
Ausbringung eingetreten sind. 
 

Achtung, Dokumentationsverpflichtung! 
Betriebe, welche mehr als 5 ha Ackerflächen 
bewirtschaften, haben über die Einarbeitung 
Aufzeichnungen zu führen (Feldstück/ 
Schlag, anzubauende Kultur, Zeitpunkt von Be-
ginn und Ende der Ausbringung sowie der Ein-
arbeitung, Art des aufgebrachten Düngers, An-
gaben über eine eventuell verzögerte Einarbei-
tung). – Aufzeichnungsvorlagen sind auf der 
Homepage der BBK oder in der BBK erhältlich. 

 

Mindestbodenbedeckung GLÖZ 6 
Hilfe bietet der Bodenbedeckungsrechner!  
 

Als Unterstützung zur Berechnung der Mindest-
bodenbedeckung unter Berücksichtigung allfäl-
liger Ausnahmen wurde ein Online-
Bodenbedeckungsrechner entwi-
ckelt. Abrufbar unter bodenbede-
ckungsrechner.lk-noe.at bzw.  → 
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GLÖZ 6 Auflagen: 
▪ mind. 80 % Bodenbedeckung am Acker (Flä-
chenbasis ist die Ackerfläche MFA 2024 ohne 
Feldgemüse) zwischen 1. Nov. - 15. Feb.  
▪ bestimmte Feldgemüsearten reduzieren die 
Flächenbasis, d.h., müssen nicht berücksich-
tigt werden 
▪ Erweiterung der Ausnahmekulturen, die von 
den 80% abgezogen werden können  

 

Ausnahmekulturen lt. MFA 2024: Kartoffel, 
Ölkürbis, Zuckerrübe, Heil-/Gewürzpflanzen, 
Saatgutvermehrung (Gräser, Mais), Sommer-
mohn, Öl-Lein 

 

▪ weiterhin als Bodenbedeckung gelten: An-
lage einer Kultur (Winterung oder Zwischen-
frucht), Ernterückstände oder mulchende 
nicht wendende Bodenbearbeitung (zB 
Grubbern, Scheibenegge) 

 

▪ bei schweine- u./od. geflügelhalten-
den Betrieben sind schwere Böden  
(Darstellung im Agraratlas)          →  
ebenfalls nicht für die 80% anzurechnen, wenn 
folgendes zutrifft bzw. berücksichtigt wird:  
o mind. 0,3 GVE/ha Ackerfläche und 
o Maisanteil in der Fruchtfolge über 30% und 
o max. 40 ha Ackerfläche  

 

▪ 45% der Ackerfläche darf trotz Ausnahmekul-
turen und schwerem Boden nicht als ge-
pflügte Ackerflächen (ohne Bodenbedeck-
ung) überschritten werden. 
 
→  

 

→    

Biologische Wirtschaftsweise 
 

Zahlungsanträge stellen! 
Bio-Kontrollkostenzuschuss für Kontrollen 
bis 2023 abrechnen! 

 

Zahlungsanträge für Kontrollen, die bis 31. 
Dez. 2023 stattgefunden haben, können noch 
bis 30. Juni 2025 mit dem derzeit gültigen 
Zahlungsantragsformular bei der AMA einge-
reicht werden! 
Für Kontrollen ab 1. Jän. 2024 können Zah-
lungsanträge ausschließlich online über die di-
gitale Förderplattform (DPF) mit gütiger ID-Aus-
tria gestellt werden. → Derzeit noch nicht mög-
lich. Informationen folgen. 
 

Zur Erinnerung! Bewirtschafter, die in der Pro-
grammperiode LE 14-20 den Förderzeitraum 
von 5 Jahren nicht zur Gänze ausschöpfen 
konnten, wird der Zuschuss für die restlichen 
Jahre (bis max. 5 Jahre) gewährt. Vorausset-
zung ist jedoch ein neuer Förderungsantrag 
in der DFP noch VOR der Kontrolle 2024! 

 

Nähere Infos bzw. Unterstützung für 
die Antragstellung bei DI Karnholz 
bzw. auf der Homepage der AMA →  
 

 

Nutztierhaltung 
 

TGD Weiterbildung 
Erinnerung! 
 

Betriebe, die am Tiergesundheitsdienst teilneh-
men, müssen innerhalb von 4 Jahren insge-
samt 4 Stunden einer vom TGD anerkannten 
Weiterbildung nachweisen. 
 

Achtung Milchviehbetriebe! Im Zuge des 
AMA Gütesiegel-Moduls Tierhaltung Plus ist 
jährlich 1 TGD- Stunde zu absolvieren. 
→ 1h TGD bei Teilnahme an der Milchwirt-
schaftlichen Fachtagung am 6. Nov. (siehe 
dazu Beitrag Weiterbildung) 

 

100 € Kostenzuschuss  
für Melkanlagenüberprüfung! 
 

Für nachweisliche Melkanlagenüberprüfung er-
halten TGD-Mitglieder einen Kostenzuschuss 
von 100 €.  
Voraussetzung: Antragstellung zwischen  
1. Sept. und 1. Dez. an den NÖ Tiergesund-
heitsdienst. Folgende Antragsunterlagen sind 
an den TGD NÖ (Hypogasse 1, 1. Stock West, 
3100 St. Pölten, oder per Email an 
office@noe-tgd.at zu übermitteln:  
▪ Teilnahmeerklärung inkl. Kopien der Rech-
nung und des Prüfprotokolls der Servicefirma 
▪ Leistungsnachweis (Unterschrift vom Betreu-
ungstierarzt erforderlich.)  
 

Nähere Informationen bei DI Karnholz oder DI 
Brunner. Alle notwendigen Unterlagen erhalten 
Sie unter noe-tgd.at oder in Ihrer BBK. 
 

Blauzungen – Virus in Österreich 
Tierverkehr und Handel bei Rindern, Scha-
fen/Ziegen, Lamas/Alpakas eingeschränkt.  
 

Aufgrund der bestätigten Fälle der Blauzungen-
krankheit (BT) in Österreich und im angrenzen-
den Bayern wird Österreich zu einer Sperr-
zone. Innerhalb Österreichs können BT-freie 
Bestände weiterhin frei gehandelt werden, so-
fern die Tiere am Tag der Verbringung klinisch 
gesund sind (wird mit Unterschrift am Viehver-
kehrsschein bestätigt). Verbringungen in an-
dere EU-Mitgliedstaaten sind nur sehr einge-
schränkt mit bestimmten Auflagen möglich 
(Abklärung mit der Veterinärbehörde).  

mailto:office@noe-tgd.at
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Exporte in Drittstaaten, wie zB die Türkei u. Al-
gerien, sind vorerst nicht mehr möglich.  
Die Blauzungenkrankheit ist für den Menschen 
ungefährlich, jedoch erkranken Tiere mit unter-
schiedlich stark ausgeprägten Symptomen 
(Fieber, Rückgang der Milchleistung, Speichel-
fluss, Erosionen und Nekrosen der Schleim-
häute, Aborte, …). Daher wird zur Erhaltung 
der Herdengesundheit und aufgrund der 
denkbaren wirtschaftlichen Einbußen geraten, 
die Möglichkeit der freiwilligen Impfung in An-
spruch zu nehmen. Die Impfung kann jedoch 
nicht für eine Handelserleichterung herangezo-
gen werden und ist selbst zu bezahlen. Be-
triebe, die eine Impfung durchführen möchten 
→ rechtzeitige Kontaktaufnahme mit der/dem 
Betreuungstierärztin-/arzt.  
 

Die Blauzungenkrankheit ist meldepflichtig! 

 

Parasitenbekämpfungsprogramm 
Förderung für TGD Betriebe 
 

TGD Betriebe können für Rinder, Schafe und 
Ziegen, die einer Parasitenbehandlung (Räude, 
Läuse, Dassellarven, Lungenwürmer, …) un-
terzogen werden, eine Förderung von 2 € pro 
Rind und 1 € pro Schaf/Ziege beantragen (für 
max. 200 Rinder bzw. max. 300 Schafe/Ziegen 
im Zeitraum von 1. Jän. bis 15. Dez. 2024).  
Voraussetzung: Mitgliedschaft beim NÖ TGD 
sowie Teilnahme am AMA-Gütesiegelpro-
gramm, gleich- oder höherwertigen Qualitäts-
programm bzw. Teilnahme an einem Tier-
gesundheitsprogramm.  
 

Antragstellung an das Büro des NÖ TGD, Hy-
pogasse 1, 1. Stock West, 3100 St. Pölten, ein-
gelangt bis spät. 15. Dez. 2024! 
 

Nähere Informationen unter www.noe-tgd.at 

 

Weiterbildung ÖPUL/TGD  
 

2- teilige ÖPUL-Weiterbildung 
für Humuserhalt und Bodenschutz auf um-
bruchsfähigem Grünland (HBG)  
 

Teil 1 - Bodenuntersuchungsaktion 
▪Erläuterungen zur Boden-Probenahme ▪Abge-
stufte Grünlandbewirtschaftung ▪Ammoniakre-
duktionsverordnung 
 

Teil 2 - Ergebnisübergabe mit Interpretation  
→ persönliche Einladung für Termin 
 

Vortragende 
DI Springer, DI Löffler (beide LK NÖ),  
Ing. Doppel (BBK) 
 

Termin/Ort -Teil 1 
14. Okt., 9 bis 12 Uhr, BBK St. Pölten 
 

Kostenbeitrag 
20 € pro Person, Anmeldung bis 7. Okt. unter 
05 0259 41600 (PL) bzw. 05 0259 41000 (LF) 
 

3 h ÖPUL-Anerkennung HBG für Teil 1 
2 h ÖPUL-Anerkennung HBG für Teil 2  

 

Mehr Erfolg im Kuhstall 
 

Inhalt 
▪mehr Futter durch besseres Güllemanage-
ment ▪die Säulen des Erfolges – Kommunika-
tion gehört dazu ▪Firmenpräsentation im Be-
reich der Gülleausbringung, Verschlauchung, 
Gülleseparation, … 
 

Vortragende 
Dr. Koch (Lehr- u. Versuchsanstalt Hofgut), DI 
Pöllinger-Zierler (HBLFA Raumberg), Elke 
Pelz-Thaller (Persönlichkeitstrainerin) 
 

Termin/Ort 
26. Nov., 8.45 bis 16.30 Uhr, LFS Pyhra 
 

Kostenbeitrag 
20 € pro Person (Frühbucherbonus), 
Anmeldung bis 21. Nov. unter 05 
0259 26100 (LK NÖ) bzw. direkt hier → 
 

2 h TGD-Anerkennung  
3 h ÖPUL-Anerkennung EEB 

 

Extensive Rinderhaltung 
Fachinformationskreis 
 

Inhalt 
▪Sicherheit bei Aufzeichnungen am Rinderbe-
trieb ▪Hinweise zu den gesetzlichen Aufzeich-
nungsvorlagen ▪ÖPUL Aufzeichnungsverpflich-
tungen ▪Tierkennzeichnung ▪Futtermittelsicher-
heit ▪Bio-Rinderhaltung ▪Mineralstoffversor-
gung und Mangelerscheinungen in der Mutter-
kuhhaltung 
 

Vortragende 
DI Karnholz (BBK), Dr. Stöger (Tierärztin)  
 

Termin/Ort 
▪19. Nov., 19 Uhr, Traisentalerhof, Lehenrotte  
▪20. Nov., 19 Uhr, GH Schilling, Innermanzing 
 

Kostenbeitrag 
10 € pro Person, Anmeldung bis 12. Nov. un-
ter 05 0259 23202 (LK NÖ) 
 

1 h TGD-Anerkennung 
1 h ÖPUL-Anerkennung BIO 

 

http://www.noe-tgd.at/
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Fachtagung Almwirtschaft 
 

Inhalt 
▪Tiersignale ▪Wasserversorgung auf der Alm 
▪Planung Wasserspeicher  
 

Vortragende 
Dr. Stöger (Tierärztin), DI Kreitner (NÖ Agrar-
bezirksbehörde), DI Kirschner (BH Baden)  
 

Termin/Ort 
21. Nov., 8.30 bis 16.30 Uhr, GUK Rabenstein 
 

Kostenbeitrag 
40 € pro Person, Anmeldung bis 18. Nov. un-
ter 05 0259 46700 (NÖ Alm- u. Weidewirt-
schaftsverein) 
 

2 h TGD-Anerkennung 
2 h ÖPUL-Anerkennung BIO 

 

Upgrade für Ihren Kuhstall  
WEBINAR - Stallklima und Kuhkomfort  
 

Inhalt 
▪praktische Tipps für Stallklima und Kuhkomfort 
im eigenen Stall ▪einfache und kostengünstige 
Optimierungsmöglichkeiten  
 

Vortragende 
Reinhard Gastecker, Dr. Horn (beide LK NÖ) 
 

Termin/Ort 
4. Dez., 19.30 bis 22 Uhr, Online 
 

Kostenbeitrag 
25 € pro Person, Anmeldung bis 27. Nov. un-
ter 05 0259 23300 (LK NÖ) 
 

1 h TGD-Anerkennung 
1 h ÖPUL-Anerkennung BIO 
 

 

Mehr Erfolg im Schaf-/Ziegenstall 
WEBINAR – Fortpflanzungsmanagement 
 

Inhalt 
▪Fortpflanzungsbiologie ▪Tipps und Ansätze für 
eine erfolgreiche Decksaison 
 

Vortragender 
Dr. Kaulfuß (Tierarzt) 
 

Termin/Ort 
12. Nov., 19 bis 22 Uhr, Online 
Kostenbeitrag 
25 € pro Person Anmeldung bis 5. Nov. unter 
0664 78819550 (Zuchtverband Schafe/Ziegen)  
 

1 h TGD-Anerkennung 
1 h ÖPUL-Anerkennung BIO 

 

Stallbau - Milchvieh 
planen, bauen, finanzieren 
 

Inhalt 
▪kostengünstig u. effizient bauen ▪Förderung 
▪Haltungssysteme, Dünger- und Futterlagerung 
▪Baugenehmigung ▪Vorstellung verschiedener 
Um- u. Zubauten ▪Betriebsbesichtigung  
 

Vortragende 
Ing. Fallmann (BBK Scheibbs), Ing. Rechber-
ger (LK NÖ) 
 

Termin/Ort 
8. Nov., 9 bis 16 Uhr, Gasthaus Weginger Pe-
ter, Schlossstraße 3, 3261 Wolfpassing 

 

Kostenbeitrag 
30 € pro Betrieb, Anmeldung bis 31. Okt. unter 
05 0259 41100 (BBK Scheibbs) 
 

2 h TGD-Anerkennung 
4 h ÖPUL-Anerkennung BIO 

 

Milchwirtschaftliche Fachtagung 
 

Inhalt 
▪Milchmarkt: Marktberichte/-beobachtung ▪An-
lieferungs- u. Absatzentwicklung ▪Trockenstell-
management ▪erweitertes Tiergesundheitsmo-
nitoring (Tierhaltung plus) 

 

Vortragende 
Dr. Horn, Ing. Staudinger (beide LK NÖ) 
 

Termin/Ort 
6. Nov., 9 bis 12.30 Uhr, Dirndlhof, Kirchberg 
 

Kostenbeitrag 
20 € pro Person, Anmeldung bis 29. Okt. unter 
05 0259 41600 (PL) od. 05 0259 41000 (LF) 
 

1 h TGD-Anerkennung 
1 h ÖPUL-Anerkennung BIO 

 

NÖ Schweinefachtag 
Markt und Umfeld 
 

Inhalt 
▪Überblick zum Schweinemarkt ▪aktuellen The-
men in der Schweinehaltung, … 
 

Vortragende 
Schweinehaltungsexpert:innen der LK NÖ, … 
 

Termin/Ort 
26. Nov., 9 bis 16 Uhr, Kulturzentrum K4, Kilb 
 

Kostenbeitrag 
kein Teilnehmerbeitrag, Anmeldung bis 25. 
Nov. unter 05 0259 23100 (LK NÖ) 
 

1 h TGD-Anerkennung 
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Bedrohung Klimawandel –   
was können wir tun? WEBINAR für Tierhal-
tung und Weidewirtschaft  
 

Inhalt 
▪Klimaschutzstrategien für Hof, Grünland- u. 
Futterwirtschaft ▪Praktiker berichtet über Wei-
demanagement im Trockengebiet 
 

Vortragende 
Dr. Guggenberger, Ing. Zentner (beide HBLFA 
Raumberg), Christian Krehan (Biobauer) 
 

Termin/Ort 
4. Dez., 19 bis 22 Uhr, Online 
 

Kostenbeitrag 
20 € pro Person, Anmeldung bis 29. Nov. un-
ter 05 0259 23100 (LK NÖ) 
 

3 h ÖPUL-Anerkennung BIO 

 

Rindermasttag 
 

Inhalt 
▪Qualitätsfleischprogramme ▪Fütterung und 
Wirtschaftlichkeit ▪nationaler und globaler Rind-
fleischmarkt 
 

Vortragende 
DI Habermann (Gut Streitdorf) und weitere Fa-
chexpert:innen 
 

Termin/Ort 
27. Nov., 9 bis 16 Uhr, Kulturzentrum K4, Kilb 
 

Kostenbeitrag 
20 € pro Person, Anmeldung bis 21. Nov. un-
ter 05 0259 23200 (LK NÖ) 
 

2 h TGD-Anerkennung 

 

Weiterbildung Pflanzenbau  
 

Bodenuntersuchungsaktion 
Einleitungsversammlung 
 

Inhalt 
▪Erläuterung zum Ablauf einer Bodenuntersu-
chung ▪Probenziehung, Analysenumfang, Kos-
ten ▪Ausgabe Probensackerl, …  
 

Vortragender  
Ing. Doppel (BBK) 
 

Termin/Ort:  
14. Okt., 9 Uhr, BBK St. Pölten 
 

Keine Teilnahmegebühr, Anmeldung bis 7. 
Okt. unter 05 0259 41600 (PL) bzw. 05 0259 
41000 (LF) 
 

Pflanzenschutz Sachkunde 
Weiterbildung Ackerbau 
 
 

Inhalt 
▪Anwenderschutz ▪Gewässerschutz ▪Geräte-
technik ▪Lagerung und Transport 

 

Vortragende 
Millautz Judith (SVS), Ing. Neuhauser, Ing. 
Doppel u. Ing. Fromhund (BBK) 
 

Termine/Ort 
 13. Nov., 8.30 bis 13.30 Uhr, Volkshaus St. 

Leonhard/Forst 
 14. Nov., 8.30 bis 13.30 Uhr, BBK Amstetten 
 28. Nov., 8.30 bis 13.30 Uhr, BBK. St. Pölten 
 

Kostenbeitrag:  
30 € pro Person, Anmeldung bis eine 
Woche vor dem Kurs unter 05 0259 
41600 bzw. direkt hier →  
 

5 h Anerkennung für Pflanzenschutz-Sach-
kunde → Sachkunde Ausweis mitnehmen! 

 

Weiterbildung BW/Recht 
 

Aufzeichnungsbonus   
WEBINAR - für erste Niederlassung!  
 

Inhalt 
Vorgaben für Aufzeichnungsbonus: ▪Einnah-
men-Ausgaben-Rechnung ▪Abgrenzungen 
zum Privaten ▪Erstellung Anlageverzeichnis 
▪Eingabe in der DFP inkl. Kennzahlenblatt … 
 

Vortragender 
Ing. Höllerer (LK NÖ)  
 

Termin/Ort 
30. Oktober, 18 bis 21 Uhr, Online 
 

Kostenbeitrag  
25 € pro Person, Anmeldung bis 23. Okt. unter 
05 0259 25000 (LK NÖ) 
 

Hofübergabe leichtgemacht 
 

Inhalt 
▪Allgemein-, steuer- u. sozialrechtliche Aspekte 
▪Hofübernehmerförderung ▪Finanzierungsmög-
lichkeiten bzw. Optimierung von Kreditzinsen 
 

Vortragende 
Rechtsreferenten (LK NÖ), Ing. Bruckner (BBK) 
 

Termin/Ort 
11. Dez., 8.30 bis 16 Uhr, GH Franzl, Wilhelms-
burg 
 

Kostenbeitrag 
35 € pro Betrieb, Anmeldung bis 4. Dez. unter 
05 0259 41600 (PL) bzw. 05 0259 41000 (LF)  

http://www.noe.lfi.at/
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Clemens Harm , 0664 / 5231121 
Werkstätte St. Veit 

1 Kuhn Kreiselheuer GF 5801 
1 Pöttinger Schwader 380 
1 Pöttinger Novadisc 305 
 
 
Werkstätte St. Pölten  

1 Massey Ferguson 5611 
1 John Deere 6230 Premium 
1 John Deere 6330 
 
 
Andreas Diry , 0664 / 2335216 
Werkstätte Hofstetten 

1 Pöttinger Ladewagen Trend II 
1 Claas Kreiselheuer Volto 550 HR 
1 Pöttinger Euroboss 330 H 
1 Storti Futtermischwagen Husky DS70 
 
 

Gerhard Wagner , 0664 / 6271483 
Werkstätte St. Pölten 

1 Grillo Motormäher 
1 Steyr CVT 6180 
1 Steyr CVT 6240 
1 Pöttinger Terra Disc 3001 
1 Pöttinger Lion + Vitasem ADD 302 
1 Pöttinger Hit 8.81 
1 Kverneland Pflug 4-Schar 
1 Fella Scheibenmähwerk SM 310 TL 
1 Rauch Düngerstreuer Axis 20.1W 
 
 
Werkstätte Böheimkirchen 

1 Silomax Silokamm 
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